
15.Jänner 1947. 

A n fra ~ .8 d - . --un 
S t ein 8 r, G f Ö 1 1 er/Genossen a.n d:en Dundezminister 

fiil' ,Justiz über 

die Lage der landwirtschaftlichen Pächter. 

-";0-.'-
In Österrei eh ist das Pachtwesen zufolge dar allgen~ein8!l Struktur des 

Landes sehr verbreitete Neben der Pacht von ganzen ::Besitzungen nimmt die Pachtung 

einzelner Grundstücke einen breiten Raum ein. Die Recht sv erhält nisse der Pächt er 

'warOll durch die Pächterschutzverorc1nung v~m 2,>Juni 1925, ::B.G~::BLNro180/25 übc-:!r den 

Schutz der Kleinpächter und der Pä.chter mittlerer landwirtschaftlicher Betriebcl 

G8rarselt" Naoh der AnnexL'n wurde im Zuge der natijnalsozialistisohGn Durchdringung 

Österreichs die Reichspachtschutzordnung vorn 3-Oo7~194DJ Deutsches R.G.B1~ I S.1.~75, 

eir'ß'dührt" Diese ist einschliesslich der Vereinfachungsverordnung vom 60::'C.1942; 

D"R"GoBlo1 s" 585, un0 der Verordnung über ausserordentliche Massnahmer. im Paeht­

rechte au,s Anlass des t ~talen Krieges vom 11.10.1944, D.R.GoBl.I S.245, gemäf;ls §1.2 

des Rechts-·ttberlei tunt,:sge3et zes vom 10 5.1945, st .. GDBl.Nro h /1945, bis zur N euge­

str:.ltung das Pachtschutzrechtes als ~3t erreichische Rechtsvors,:,hrift in vorläufige 

Geltung gesetzt., 
Nn,ch aen Bes ti r:1ID!.mgen der Re1chspachtschutzordnung werden die Rechts-

veI'hi=i.ltyüsse zwi schen Verpäoht er und Pächter durch di e Be zirksgeri2ht e alu Paoht­

ämter geregelt" Diese entscheiden durch einen Berafsrioh.ter· als Vorsitzenden und 

i.v,-,~i bäu.erliohe 13();~!!I't~ar • Es ist selbstverständlich, dass die Beisitzer des Pach'b'~ 

amte;:!; welche fast durchwegs Grund(i,i38r.tüme:r' oder Verpächter sind, da die Gogenwart 

eineu Pä··hm rs als Beisitzer nicht vorgesehen ist 9 sich in mehr ale 90 von 100 

Fällen gel~<en ein Weit erbe~t ehen der Pacht aussprechen und dass die Entscheicbn{!en 

der Pachtärriter sich im selben Verhältnis zu fingunsten der Pächt er auswirken~. Dabei 

muss berücksichtig1;; werden, dass im vergangenen Jal're 01..."'19 wahre Flut von Pachtkündi­

gungen erfolgte", Nur in den wenigsten Fällen lag der Kündigung ein stichhi:i.ltiger 

Anlnss ZU'sI'lu:\dea Meiut wurde gekündigt ~ U1D. unter günstigeren Bedingungen weiter ver-, 

pachten zu kÖnl'len oder einen Verlust des Pachtgagenstandes wegen dauernder Ver­

:pachtnDg durch mehra:r8 ,Jahrzehnte hiii~,~nzuh'1.1 ten. Trotzdem g'ingen die Entaoheidunge.u 

,:ler Pa~h-t;iimt;er A.1.lS den oben angoführten Gründen durchwegs zu ~nga.nsten aer Päohter 

aus~Entweder wurden diese veral'llasst, sich durch gerichtli eh en Verglei~h zur frü­

heren oder spät eren Aufga:"'e der Pachtung zu verpflichten r oder sie erhielten einen 

dementsprochenden Geri0htsbeschlu_ss u Duroh die .Bestimmungen des § 29 der Reichs­

pachtschutzordnung war die Mö~lichkeit gegeben, geBen Beschlüsse des Pachtamtea 

J3,.,c;oJ:~werde beim OlerlandesgGricht, zu erheben, welches dann endgültig ent schied. 

Manche'! id,ll komJ.ce dadur0h noch eine Ent s~heidung zu,gunsten des Pä.cht ers orfahren. 
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3,·, Boi blf1tt Beiblatt zur ~arlamentskorrospondenz. 15.Jänner 1947, 

Seit kurzem nimmt das Oberlandesgericht Graz jedoch den Standpunkt 

ein, ,Jass Beschwerdem gq~en Beschlüsse der Pachtämter unzulässig sind. Es stützt 

s ich h:i.,~bei auf die Entscheidung des Oberst en Gerichtsh()fes vom 9",1001946, 1 Ob~ 

121/46"'29 Jer s~iner Rechtsmeinunrj dahin Ausdruck verlieh? dass die Recht smi ttel­

beschränkung der Pachtschutzornnung und der Verordnung vQm 11 .. 10 .. 44 DRGBLI}S 245~ 

unberührt geblieben, die Beschlüsse der Pachtämter daher unanfechtbe.r sind 

(§ 7 bozogene Verordnung) .. Der hiedurch geschaffene Zustand ist unhaltbar. Die 

Pi=ichter sind damit der Schutzlosigkeit ausgesetzt und der Wi1lkür prüisg~g8ben. 

Während es möglich iet, wegen eines. einzigen Wohnraumes nach dem Mi<Jtengesetz in 

drei Instanzen bis zum Obersten Gerichtshof .Prozes:: zu führen, wird über die 

Existenz eines Pächters und seiner Familie vor dem Pachtamt irgendeines Be!?lirks­

S'üricht es mit mehr 0 der weniß'er Geschick ende:ülti:: ent schieden .. Di~3s8r Zust and 

kann n:'1.ch der derzeitigen Lage der Recht.Jsprechun,z- nur mehr auf le;:sislativ'jID 

V;CEso behoben werden .. Es muss di GS abur rasch ge scheheu, damit nicht dem PKchter­

st nnd und darüb8r hinaus der gesamt an Ernährungswirtschaft unn,bsehbarer Schaden 

zug afiigt ·/drd. 

Die unt 3rzeichnot on Abgdordneten st dIen daher rm don Horrn 

Bundesminister für'Jhstiz fo1ge?de 

.Anfrage 

1) Ist der Herr Bundesminister bereit mitzuteilen, welche Sohritte er zu 

unt GI'nehmen g'8denkt, um diese Rechtsungleichheitin der Rechtsprechung abzust ellgn? 
der Reichspnchtschutzordnung 

2)' Is t der Herr Bundesmini st er be rei t, di e Re ~ht smi ~ t t::ll b eschränkung/i.lnd der 

Verordnung vom 11 e1·'j.1744, DRGBl. I, S 245, § 7, wonach die Beschlüsse t,;der 

pachti:\.mter unanfechtbar sind, im Wege einer Verordnung oder einer Novellierung 

aUSSGT Kraft zu setZ8fl ? 

-.-.-.- .. - .. -
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